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Verkehrswende jetzt! Parkgebühren
Stellungnahme zum Antrag der Fraktion Buchholzer Liste im Rat der Stadt Buchholz 
i.d.N. vom 11.11.2018
Beratungsfolge: (Entscheidung durch den Rat der Stadt Buchholz i.d.N.)

Datum       Gremium Zusatzinformation

06.02.2019 Ausschuss für Bauen, Ordnung und Feuerschutz
20.02.2019 Verwaltungsausschuss
26.02.2019 Rat der Stadt Buchholz i.d.N.

Der nachfolgende Antrag wurde bereits als Entscheidungsdrucksache mit der DS 16-21/0473 
umgedruckt und wird hier nur zur besseren Lesbarkeit wiedergegeben.

Antrag der Fraktion Buchholzer Liste im Rat der Stadt Buchholz i.d.N.:

Der Rat der Stadt Buchholz i.d.N. möge beschließen:

1. Die Gebührenordnung der Stadt Buchholz i.d.N. für das Parken an den Parkscheinauto-
maten (ParkGO) wird wie folgt geändert:

Bisherige Version Beantragte neue Version

§ 1 Ziffer 2 ParkGO Die Parkgebühren betragen in den 
gebührenpflichtigen Zeiten

a. Normaltarif: 0,40 € je
angefangene 30 Minuten Parkzeit
b. Kurzzeitparktarif: 0,10 € für
15 Minuten Parkzeit.

Die Parkgebühren betragen in den 
gebührenpflichtigen Zeiten

0,80 € je angefangene 30 Minuten 
Parkzeit.

§ 1 Ziffer 3 ParkGO Gebührenpflichtige Zeiten sind:

a. im Stadtgebiet:
Montag-Freitag, 9.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, 9.00 bis 13.00 Uhr

b. auf dem Parkplatz Krankenhaus:
Montag-Freitag, 9.00 bis 18.00 Uhr

Ausgenommen sind allgemeine 
Feiertage sowie Adventssamstage.

Gebührenpflichtige Zeiten sind:

a. im Stadtgebiet:
Montag-Samstag, 9.00 bis 18.00 Uhr

b. auf dem Parkplatz Krankenhaus:
Montag-Freitag, 9.00 bis 18.00 Uhr

Ausgenommen sind allgemeine
Feiertage.

§ 2 ParkGO Diese Gebührenordnung tritt nach 
ihrer Bekanntmachung im
Amtsblatt für den Landkreis
Harburg, frühestens zum 
01.06.2016 in Kraft. Gleichzeitig

Diese Gebührenordnung tritt nach
ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt
für den Landkreis Harburg, frühes-
tens zum 01.07.2019 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Gebührenordnung der 
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tritt die Gebührenordnung der
Stadt Buchholz i.d.N. für das Parken 
an Parkscheinautomaten in der Fas-
sung vom 11.12.2001 außer Kraft.

Stadt Buchholz i.d.N. für das Parken 
an Parkscheinautomaten in der Fas-
sung vom 16.05.2016 außer Kraft.

2. Die erzielten Mehreinnahmen werden für Maßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes im 
Verkehrssektor eingesetzt, z.B. zur Förderung des Radverkehrs, zur Förderung des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV), zur Förderung der E-Mobilität, zur Förderung des Sharing-Ge-
dankens sowie zur Förderung der Vernetzung der verschiedenen Verkehrsarten.

Stellungnahme der Verwaltung:

zu 1.
Die letzte Änderung der Gebührenordnung der Stadt Buchholz i.d.N. für das Parken an Park-
scheinautomaten (ParkGO) war im Jahr 2016. Die Parkgebühren wurden 2016 um 60 % er-
höht. Mit diesem Antrag sollen die Parkgebühren seit der letzten Erhöhung in 2016 erneut 
erhöht werden, dieses Mal um 100 %. Darüber hinaus soll der Kurzzeitparktarif entfallen, 
sowie die gebührenpflichtige Parkzeit von derzeit samstags bis 13 Uhr auf bis 18 Uhr ausge-
dehnt werden und die gebührenfreien Adventssamstage entfallen.

Bei der Höhe der Parkgebühren ist zu berücksichtigen, dass viele Besucher nach Buchholz 
i.d.N. kommen, um ihre Einkäufe hier zu erledigen, da sich das Parkgebührenniveau gegen-
über z.B. der Hansestadt Hamburg auf einem niedrigen Niveau befindet. Das Niveau der 
Parkgebühren in den Innenstädten von Hamburg und Harburg liegt zurzeit bei 2,00 € für 
1 Stunde parken. Auch wird der Kurzzeitparktarif von den Bürgern gern genutzt, um den 
„schnellen“ Einkauf zu erledigen. Mit einer wie beantragten Erhöhung der Parkgebühren und 
Ausdehnung der gebührenpflichtigen Parkzeit wird Buchholz i.d.N. an Einkaufsattraktivität 
verlieren. Es besteht die Gefahr der Einkaufsabwanderung aus dem Innenstadtbereich von 
Buchholz i.d.N. in naheliegende Zentren.

Die Erhöhung der Parkgebühren/Änderung der gebührenpflichtigen Zeiten erfordert eine 
Anpassung/Änderung der ParkGO. Damit geht einher, dass alle 41 Parkscheinautomaten 
umprogrammiert und mit neuen Tarifschildern versehen werden müssen. Die Kosten dafür 
liegen bei ca. 2.300,00 €. Haushaltsmittel sind hierfür im laufenden Haushalt nicht vorgese-
hen. Darüber hinaus müssen die Verträge mit den Handyparkanbietern angepasst werden.

Bei einer Erhöhung der Parkgebühren würden sich nach Einschätzung der Verwaltung diese 
entgegen der Annahme des Antragstellers auch nicht nahezu verdoppeln. Mit der Parkgebüh-
renerhöhung aus 2016 um 60 % sind die Parkgebühren von 496.000,00 € auf 734.000,00 € 
angestiegen. Dies entspricht etwa 48 % Steigerung. Da die Parkgebühreneinnahmen nicht 
proportional steigen, ist bei einer Erhöhung der Parkgebühren um 100 % somit allenfalls mit 
einem Anstieg um 65 – 70 % mithin 500.000,00 € zu rechnen.

zu 2.
Der Einsatz der erzielten Mehreinnahmen für Maßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes 
im Verkehrssektor (z.B. zur Förderung des Radverkehrs, Förderung des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV), Förderung der E-Mobilität, Förderung des Sharing-Gedankens) 
wäre grundsätzlich möglich. Gemäß § 17 Absatz 1 der Kommunalhaushalts- und Kassenver-
ordnung (KomHKVO) dienen die ordentlichen Erträge insgesamt zur Deckung der ordentli-
chen Aufwendungen. Eine direkte Zweckbindung gemäß § 18 KomHKVO ist jedoch ausge-
schlossen, da es bei dieser Zweckbindung an einer Rechtsgrundlage mangelt.
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Fazit:
zu 1.
Die beantragte Erhöhung der Parkgebühren und die Änderung der ParkGO zum 01.07.2019 
sind aus Sicht der Verwaltung grundsätzlich durchführbar. Um der Gefahr der Abwanderung 
der Kaufkraft aus der Buchholzer Innenstadt zu begegnen, wird jedoch empfohlen, von einer 
derartigen Gebührenerhebung derzeit abzusehen.

zu 2.
Eine Zweckbindung ist aus formalen Gründen nicht zulässig..

Finanzielle Auswirkungen:

Ausgaben Einnahmen
Umprogrammierung 
Parkscheinautomaten

ca. 2.300,00 € Mehreinnahmen 
Parkgebühren

ca. 500.000 €
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Verkehrswende jetzt! Parkgebühren
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Datum       Gremium Zusatzinformation

06.02.2019 Ausschuss für Bauen, Ordnung und Feuerschutz
20.02.2019 Verwaltungsausschuss
26.02.2019 Rat der Stadt Buchholz i.d.N.

Antrag der Fraktion Buchholzer Liste im Rat der Stadt Buchholz i.d.N.:

Der Rat der Stadt Buchholz i.d.N. möge beschließen:

1. Die Gebührenordnung der Stadt Buchholz i.d.N. für das Parken an den Parkscheinauto-
maten (ParkGO) wird wie folgt geändert:

Bisherige Version Beantragte neue Version

§ 1 Ziffer 2 ParkGO Die Parkgebühren betragen in den 
gebührenpflichtigen Zeiten

a. Normaltarif: 0,40 € je
angefangene 30 Minuten Parkzeit
b. Kurzzeitparktarif: 0,10 € für
15 Minuten Parkzeit.

Die Parkgebühren betragen in den 
gebührenpflichtigen Zeiten

0,80 € je angefangene 30 Minuten 
Parkzeit.

§ 1 Ziffer 3 ParkGO Gebührenpflichtige Zeiten sind:

a. im Stadtgebiet:
Montag-Freitag, 9.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, 9.00 bis 13.00 Uhr

b. auf dem Parkplatz Krankenhaus:
Montag-Freitag, 9.00 bis 18.00 Uhr

Ausgenommen sind allgemeine 
Feiertage sowie Adventssamstage.

Gebührenpflichtige Zeiten sind:

a. im Stadtgebiet:
Montag-Samstag, 9.00 bis 18.00 Uhr

b. auf dem Parkplatz Krankenhaus:
Montag-Freitag, 9.00 bis 18.00 Uhr

Ausgenommen sind allgemeine
Feiertage.

§ 2 ParkGO Diese Gebührenordnung tritt nach 
ihrer Bekanntmachung im
Amtsblatt für den Landkreis
Harburg, frühestens zum 
01.06.2016 in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Gebührenordnung der
Stadt Buchholz i.d.N. für das Parken 

Diese Gebührenordnung tritt nach
ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt
für den Landkreis Harburg, frühes-
tens zum 01.07.2019 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Gebührenordnung der 
Stadt Buchholz i.d.N. für das Parken 
an Parkscheinautomaten in der Fas-
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an Parkscheinautomaten in der Fas-
sung vom 11.12.2001 außer Kraft.

sung vom 16.05.2016 außer Kraft.

2. Die erzielten Mehreinnahmen werden für Maßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes im 
Verkehrssektor eingesetzt, z.B. zur Förderung des Radverkehrs, zur Förderung des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV), zur Förderung der E-Mobilität, zur Förderung des Sharing-Ge-
dankens sowie zur Förderung der Vernetzung der verschiedenen Verkehrsarten.

Stellungnahme:

Die Stellungnahme der Verwaltung folgt.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehreinnahmen in Höhe von ca. 700.000 €.

Anlage:
Antrag der Fraktion Buchholzer Liste im Rat der Stadt Buchholz i.d.N. vom 11.11.2018








